
Die vorläufige Festnahme gem. 
§ 125 Abs. 1 StPO
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Die Ausführung einer Straftat 
wird festgestellt.

Vorläufige Festnahme durch 
jedermann ohne richterlichen 
Haftbefehl (§ 125 Abs. 1 StPO)

1
Der vorläufig Festgenommene 
wird der VP-Dienststelle 
zugeführt und dem U-Organ 
übergeben.

Tatumstände und Personalien 
werden überprüft.

Bei Feststellung durch Ange
hörige des U-Organs prüfen, ob 
Zuführung nach § 95 Abs. 2 
StPO ausreichende Maßnahme 
darstellt!


